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(54)  Schneid-  und  Transportwalze  für  Materialbahnen 

(57)  Eine  Schneid-  und  Transportwalze  (19)  der 
beschriebenen  Art  für  Materialbahnen  (21)  ist  insbe- 
sondere  als  Gegenwalze  in  einer  Vorrichtung  zum  Auf- 
wiegen  von  kontinuierlich  zulaufenden  Folien-,  Papier- 
und  dgl.  Materialbahnen  (21)  geeignet.  Im  inneren 
Hohlraum  der  Walze  (19)  ist  ein  Trennkörper  (40)  einge- 
setzt,  der  mit  dem  Walzenumfang  (34)  zumindest  einen 
über  Durchtrittsbohrungen  (43,44)  im  Walzenmantel 
(35)  mit  der  Umgebung  in  Verbindung  stehenden,  sich 
im  wesentlichen  über  die  gesamte  axiale  Walzenlänge 
erstreckenden  Druckraum  (41;42)  begrenzt.  Außerhalb 
des  Bereichs  der  Durchtrittsbohrungen  (43,44)  ist  der 
Walzenumfang  (34)  außerdem  mit  einem  sich  seinerse- 
tis  im  wesentlichen  über  die  gesamte  axiale  Walzen- 
länge  erstreckenden  Durchtrittsschlitz  (45)  für  ein  im 
inneren  Hohlraum  der  Walze  (19)  abgestütztes  Trenn- 
messer  (46)  versehen. 
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Die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
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Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende I  —  I  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auttassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

Siehe  Ergänzungsblatt  B 

□   Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

□   Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  aer  weiteren  Hecnerchengebuhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
1-13,  17,  20 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische 
Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält 
mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

1.  Patentansprüche  1-13,17,20: 
Schneid-  und  Transportwalze  für  Bahnmaterial  mit  Druckraumtrennkörper  im 
Walzeninneren 

2.  Patentanspruch  14: 
Schneid-  und  Transportwalze  für  Bahnmaterial  mit  Widerstandsheizdraht  als 
Schneidwerkzeug 

3.  Patentansprüche  15,16,18,19: 
Schneid-  und  Transportwalze  für  Bahnmaterial  mit  im  wesentlichen  radial  beweglicher 
Schneidklinge 
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